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Derzeit vertreten in- und ausländische Experten völlig unterschiedliche Ansichten zur 

Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Einschränkung ausschließlicher Immaterialgüter-

rechte in der Republik Belarus. Der Artikel widmet sich den Auswirkungen der Maßnahme 

auf belarussische Bürger und ausländische Rechteinhaber, einschließlich der Berichterstat-

tung über diesen Aspekt in den Medien auf der Grundlage internationaler und inländischer 

Rechtsquellen. Abschließend kommt der Autor zu dem Schluss, dass es für Staaten zulässig 

sei, Beschränkungen von Exklusivrechten zu verhängen, und konzentriert sich auf die 

vorübergehende Natur letzterer.  
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In unserem Alltag haben wir uns daran gewöhnt, sich barrierefrei 

Sportsendungen und Lieblingsserien anzuschauen, ausländische Musik zu 

hören und Software für unseren Computer zu benutzen. Aber die Realität vom 

Jahr 2023 ist ganz anders geworden. Die riesige Zahl der einseitigen Sanktionen 

ist von westlichen Staaten gegen Belarus eingeführt worden. Das hat zum Man-

gel an ausländischen Waren, zu Sportskandalen auf internationaler Ebene und 

ähnlichen gesetzmäßigen Folgen geführt. Solche Schwierigkeiten haben dazu 

beigetragen, dass die Republik Belarus dringende Maßnahmen ergreifen muss, 

um ihre Bürger zu schützen. Im Rahmen dieser Forschung wird aus der Sicht 

des Immaterialgüterrechts, der Politik und Massenmedien recherchiert und fest-

gelegt, welchen Einfluss eine der ähnlichen Initiativen – das Gesetz vom 

03.01.2023 „Über die Einschränkung der ausschließlichen Immaterialgüter-

rechte“ (weiter – das Gesetz 2023) auf Belarus und ausländische Rechtsinhaber 

hat.  

Welche gesetzliche Mittel kann man in Belarus und Deutschland einset-

zen, um ausschließliche Immaterialgüterrechte einzuschränken? In der Gesetz-

gebung von beiden Staaten gibt es den grundlegenden Akt im Bereich des 

Schutzes dieser Rechte – das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutz-

rechte. Es ergibt sich aus dem Artikel 16 des entsprechenden belarussischen 

Gesetzes, dass die Einschränkung in Belarus ermöglicht werden kann, unter der 

Voraussetzung, dass es eine Zustimmung des Rechtsinhabers gibt [1]. Was 

Deutschland angeht, kann diese Maßnahme nach den gesetzlich erlaubten 

Nutzungen vom Abschnitt 6 “Schranken des Urheberrechts” realisiert werden 
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(Zum Beispiel kann man gemäß § 45 einzelne Vervielfältigungsstücke von 

Werken zum Verwenden vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer 

Behörde herstellen) [2, s. 19]. Auf diese Weise ist es offensichtlich, dass der 

rechtliche Mechanismus insgesamt völlig unterschiedlich ist, weil das bela-

russische Gesetz im Vergleich zum deutschen keine detaillierte Regelung von 

der Immaterialgüterrechteneinschränkung enthält. Deswegen hat unser Parla-

ment entsprechendes Gesetz erlassen, um solche “gesetzlich erlaubten 

Nutzungen” einzuführen.  

Aber es bleibt unklar, ob die Logik der belarussischen und deutschen Ge-

setzgeber wirklich gleich ist. Außerdem ist zu bemerken, dass sich Belarus und 

Deutschland in Bezug auf ihre heutige außenpolitische Lage ganz unter-

scheiden. Es bedeutet, dass die Motive der Einführung von der Einschränkung 

in unserem Staat auch unterschiedlich sein können. Angesichts aller vor-

stehenden Argumente müssen wir herausfinden, ob es jetzt Antworten auf sol-

che Fragen gibt.  

Was sagt uns völkerrechtliche Doktrin? Internationale Experten 

behaupten, dass es heute keinen einheitlichen Ansatz gibt, wie und wann die 

Staaten ausschließliche Immaterialgüterrechte einschränken können [3]. Es 

bedeutet, dass sie frei sind, die Methoden für Einschränkung nach ihren 

wirtschaftlichen und politischen Interessen auszuwählen und die Rechtsnormen 

durchzusetzen [3]. In diesem Zusammenhang muss man den Inhalt des Artikels 

6 von TRIPS Abkommen über Handelsaspekte von Immaterialgüterrechten 

berücksichtigen. Es handelt sich darum, dass "nichts in diesem Abkommen zur 

Lösung der Frage von Einschränkung der Immaterialgüterrechte verwendet 

werden darf” [4]. Kurz gesagt, können sogar internationale Verträge den 

Staaten nicht verbieten, die Frage der Einschränkung selbst zu lösen. Im Sinne 

dieser Forschung und in Betracht kommender Rechtsquellen sind unserer Mein-

ung nach die Begriffe “Einschränkung” und “Erschöpfung” gleich.  

In beiden Fällen wird impliziert, dass der Rechtsinhaber seine ausschlie-

ßlichen Rechte verliert und die Gründe dafür vom Staat gesetzlich festgestellt 

werden.  

So, was muss man gerade unter diesem belarussischen Gesetz verstehen? 

Der erste Punkt zur Recherche ist die Legalisierung des Parallelimports. Diese 

Maßnahme wird im Artikel 6 des Gesetzes 2023 verankert und ist das 

Hauptinstrument der Einschränkungspolitik [5, s. 2]. Nach der Meinung des 

weltberühmten Blogs im Bereich von Immaterialgüterrechten "Torrentfreak" 

haben die ausländischen Rechtsinhaber „darauf kein Recht, den Marktpreis für 

Filme, Musik und Software festzustellen.“ Es wird vom belarussischen Parla-

ment in Form der Vergütung nach unbekannten Faktoren gemacht. Und diese 

Vergütung kann man in „Belarusbank“ bekommen, die 99% zum Staat gehört. 
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Werden Rechtsinhaber dafür zustimmen? Also, das hätte nicht passieren kön-

nen, wenn der Parallelimport nicht eingeführt worden wäre, stimmt das?   

Wir sind der Auffassung, dass diese Meinung voreingenommen ist. Um 

das aufzuklären, basieren wir unser Argument auf dem Richterrecht des 

Gerichts der Europäischen Union. Es hat viele Urteile über die Erlaubnis des 

Parallelimports gefällt. Zum Beispiel in den Sachen: Terranova, Centrafarm, 

Hag II, Ideal Standart [6, c. 107]. Die Hauptschlussfolgerungen in Bezug auf 

Nachteile des Parallelimports waren die Verhinderung, erstens, einer mögli-

chen Trennung des einheitlichen Marktes und, zweitens, die Isolation der na-

tionalen Märkte. Auf diesen Fall ist es unverständlich, warum Belarus isoliert 

sein muss. Die inneren und äußeren wirtschaftlichen Interessen eines Staates 

sind sehr wichtig für das allgemeine Wohlbefinden der ganzen Nation.   

Der zweite Punkt ist die Einschränkung der Immaterialgüterrechte auf 

Filme und Übertragung der Sportveranstaltungen. Einerseits kann man un-

bestreitbar die Sorgen der Hersteller verstehen, weil die Piraterie eines der 

schwierigsten Probleme des Urheberrechts ist. Aber es ist hier zu erwähnen, 

dass es keinen einheitlichen Ansatz zum Verstehen dieses Begriffs gibt. Nach 

dem Artikel aus der Zeitschrift “APuZ”, der auf der offiziellen Webseite von 

der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht worden ist, gibt es 

keine konkrete eindeutige Antwort auf die Frage, wer als “Pirat” identifiziert 

werden kann [7].  

Der dritte Punkt: Musik- und Softwareimmaterialgüterrechte. Heutzutage 

gibt es nur eine Statistik aus dem Jahr 2022 in Bezug auf Software-Piraterie in 

der ganzen Welt. Nach den Angaben ist das Niveau der Piraterie in Belarus viel 

niedriger als in Deutschland, den USA und anderen westlichen Ländern [8]. 

Aber wegen heutiger geopolitischer Situation und des Erlasses vom jeweiligen 

Gesetz wird Belarus mit Russland aus unserer Sicht möglicherweise an der 

Spitze dieser Skala stehen.  

Welches Fazit ist zu ziehen? Es hängt von den Staaten ab, wie und wozu 

sie die ausschließlichen Immaterialgüterrechte einschränken sollen. Das ergibt 

sich aus dem Völkerrecht. Der indische Bevollmächtigte vom Immaterialgüter-

recht Kalyan Kankanala sagte: “Die Qualität der Immaterialgüterrechte ergibt 

sich aus der Qualität der Mühe” [9]. Die Forschung hat uns gezeigt, dass solche 

Mühe zum Opfer der Geopolitik gefallen ist. Aber es ist zu betonen, dass das 

belarussische Gesetz bis zum Ende 2024 gültig ist. Die Zeit wird zeigen, ob es 

eine dringende Maßnahme oder ein Instrument der Geopolitik ist.  
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